Anlage 1

Erläuterung zu der Machbarkeitsstudie

Für ein gemeinsames Versorgungssystem in der zukünftigen Kirche in Norddeutschland in Bezug auf die bis zum 31.12.2005 entstandenen Versorgungsverpflichtungen geht die Machbarkeitsstudie von folgenden Annahmen aus, die so von den Kirchenleitungen der drei Kirchen vorgeschlagen werden.

· Der Deckungsgrad für bis zum 31.12.2005 entstandene Versorgungsverpflichtungen (Altfälle) einschließlich Beihilfe wird auf das Niveau von mindestens 60% angeglichen. Dies haben auch die drei Kirchenleitungen auf ihrer gemeinsamen Sitzung am 1. September 2008 in Kiel-Holtenau so beschlossen.

· Das bei dem Aktuar der EKD in Auftrag gegebene Gutachten zur vergleichenden Darstellung der jeweiligen Deckungsgrade der Versorgungsverpflichtungen der drei Kirchen in Mecklenburg, Nordelbien und Pommern zeigt auf, dass unter bestimmten Voraussetzungen ein einheitliches Niveau der Deckungsgrade erreicht werden kann.

· Die Pommersche Evangelische Kirche hat den angestrebten Deckungsgrad erreicht.

· Die NEK müsste die Entscheidung treffen, in den Jahren 2009, 2010 und  2011 keine Entnahmen aus der Stiftung Altersversorgung in der vorgesehenen Höhe von 15,6 Mio € vorzunehmen, um den angestrebten Deckungsgrad zu erreichen. Der Verzicht auf Entnahmen in dieser Höhe dient der Zukunftssicherung und ist nicht etwa ein Fusionskostenbetrag. 
· Die ELLM wird zur Erreichung des angestrebten Deckungsgrades ihre Absicherung bei der Evangelischen Ruhegehaltskasse in Darmstadt (ERK) entsprechend erhöhen.
Aufgrund dieser Voraussetzungen unterscheidet sich die aktuelle Machbarkeitsstudie (Stand 28.08.2008) von der vorhergehenden (Stand 26.06.2008) in folgenden Punkten:

1. Die Entnahme von Erträgen aus der Stiftung Altersversorgung und die Zuführung an den Haushalt (15,60 Mio €) wird nicht berücksichtigt (siehe Machbarkeitsstudie „Einnahmen und Vorwegabzüge“ I, 3 – Anlage 2).

2. Die Beiträge zur Versorgungsabsicherung der ELLM und PEK an die VERKA (VERKA Kirchliche Pensionskasse VVaG) und ERK für den Altbestand werden in den Vorwegabzug genommen (siehe Machbarkeitsstudie „Einnahmen und Vorwegabzüge“ II, 1, c), da sie den Versorgungsaufwendungen der NEK im Versorgungshaushalt (Sachbuch 09) entsprechen. 

3.  Durch die Einbeziehung der Versorgungsaufwendungen in das gemeinsame Finanzsystem (bezogen auf die Sollwerte 2007 unter Herausrechnung der 15,60 Mio €) erhöht sich die Belastung der nordelbischen Kirchenkreise von durchschnittlich 4,2 % auf 4,7 % (siehe Machbarkeitsstudie „Ergebnis der Finanzverteilung“ – Anlage 3). 

Die Verteilung der Haushaltsmittel an die Kirchenkreise im Gebiet der Nordelbischen Kirche in einer zukünftigen gemeinsamen Kirche in Norddeutschland muss noch durch einen gesondert berechneten Verteilmodus nivelliert werden.
